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Erwägungen
E. 7
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten anteilsmässig zu verlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Der Beschwerdeführer hat drei Viertel, die Beschwerdegegnerin ein Viertel zu tragen. Zudem steht dem Beschwerdeführer eine reduzierte Parteientschädigung zu ( Art. 68 Abs. 2 BGG ).
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